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einten Nationen großzügige Beiträge zu einzelstaatlichen 
Projekten und Programmen zur Linderung der Not der Bin-
nenvertriebenen zu leisten; 

 30. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für 
Binnenvertriebene, seinen laufenden Dialog mit den Mit-
gliedstaaten und den zuständigen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen im Einklang mit seinem 
Mandat fortzusetzen und im Rahmen seiner Berichte an die 
Menschenrechtskommission und die Generalversammlung 
darüber zu informieren; 

 31. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter vol-
ler Berücksichtigung der von den Asylländern unternomme-
nen Anstrengungen unter dem Punkt "Bericht des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen: Flüchtlings-, 
Rückkehrer- und Vertriebenenfragen sowie humanitäre Fra-
gen" einen umfassenden Bericht über die Hilfe für Flücht-
linge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika vorzulegen und 
dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 
2002 mündlich Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/136 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/578, Ziffer 18)184. 

56/136. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/172 vom 
23. Dezember 1994, 50/150 vom 21. Dezember 1995, 51/73 
vom 12. Dezember 1996, 52/105 vom 12. Dezember 1997, 
53/122 vom 9. Dezember 1998 und 54/145 vom 17. De-
zember 1999, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Mehrheit der Flücht-
linge Kinder und Frauen sind, 

 in Anbetracht dessen, dass unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge zu den schutzbedürftigsten Flüchtlingen zählen 
und am meisten Gefahr laufen, Opfer von Vernachlässigung, 
Gewalt, militärischer Zwangsrekrutierung und sexueller Nö-
tigung zu werden, und daher besondere Hilfe und Betreuung 
benötigen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Not dieser unbe-
gleiteten Minderjährigen am ehesten durch die Rückkehr zu 
ihren Familien und die Wiedervereinigung mit diesen ein 
Ende findet, 

 im Hinblick auf die vom Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen im Mai 1994 herausge-
_____________ 
184 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Angola, Äthiopien, Bangladesch, 
Benin, Botsuana, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Do-
minikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guinea, Iran (Islamische 
Republik), Jemen, Jordanien, Kamerun, Katar, Kenia, Madagaskar, Ma-
lawi, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Pa-
nama, Sierra Leone, Sudan, Syrische Arabische Republik und Türkei. 

gebenen überarbeiteten Richtlinien für Flüchtlingskinder und 
die Erarbeitung eines Katalogs von Nothilfemaßnahmen, die 
dem Amt des Hohen Kommissars, dem Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen und den nichtstaatlichen Organisationen 
die Koordinierung und das bessere Eingehen auf die Bedürf-
nisse unbegleiteter Minderjähriger erleichtern sollen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, 
die das Amt des Hohen Kommissars und das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen unternehmen, um unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge zu identifizieren und ausfindig zu 
machen, und erfreut über ihre Bemühungen um die Wieder-
vereinigung der Flüchtlinge mit ihren Familien, 

 erfreut über die Bemühungen, die der Hohe Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen unternimmt, um 
Flüchtlinge wieder mit ihren Familien zu vereinigen, 

 Kenntnis nehmend von den Bemühungen, die der Hohe 
Kommissar unternimmt, um sicherzustellen, dass Flüchtlin-
gen, insbesondere Kindern und unbegleiteten Minderjähri-
gen, Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie der Auffassung, 
dass in dieser Hinsicht weitere verstärkte Anstrengungen un-
ternommen werden müssen, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes185 sowie des Abkom-
mens von 1951186 und des Protokolls von 1967187 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs188; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und 
bewaffnete Konflikte189; 

 3. verleiht ihrer tiefen Besorgnis über die weiter be-
stehende Not unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Aus-
druck und unterstreicht nochmals, dass es dringend notwen-
dig ist, frühzeitig ihre Identität festzustellen sowie rechtzei-
tig über detaillierte und genaue Informationen über ihre An-
zahl und ihren Aufenthaltsort zu verfügen; 

 4. betont, wie wichtig es ist, dass ausreichende Res-
sourcen für Programme zur Identifikation und Ausfindigma-
chung unbegleiteter Minderjähriger zur Verfügung gestellt 
werden; 

 5. fordert das Amt des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen auf, in Anbetracht der Wichtig-
keit der Wahrung der Familieneinheit in Zusammenarbeit 
mit den anderen zuständigen Organen der Vereinten Natio-
nen Politiken in seine Programme einzubeziehen, die darauf 

_____________ 
185 Resolution 44/25, Anlage. 
186 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
187 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
188 A/56/333 und Corr.1. 
189 Siehe A/56/453. 
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abzielen, die Trennung von Flüchtlingsfamilien zu verhin-
dern; 

 6. fordert alle Regierungen, den Generalsekretär, das 
Amt des Hohen Kommissars, alle Organisationen der Ver-
einten Nationen, andere internationale Organisationen sowie 
die zuständigen nichtstaatlichen Organisationen auf, ihr 
Möglichstes zu tun, um minderjährigen Flüchtlingen Hilfe 
und Schutz zu gewähren und die Rückkehr unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge zu ihren Familien und die Wie-
dervereinigung mit diesen zu beschleunigen; 

 7. fordert das Amt des Hohen Kommissars, alle Or-
ganisationen der Vereinten Nationen, andere internationale 
Organisationen und die zuständigen nichtstaatlichen Organi-
sationen nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um Mittel zu mobilisieren, die den Bedürfnissen und 
Interessen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge ange-
messen sind und die ihnen die Wiedervereinigung mit ihren 
Familien ermöglichen; 

 8. fordert alle Staaten und andere an bewaffneten 
Konflikten beteiligte Parteien auf, das humanitäre Völker-
recht zu achten, und fordert in diesem Zusammenhang die 
Vertragsstaaten auf, die Bestimmungen der Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949190 und der damit zusammenhän-
genden Rechtsinstrumente unter Berücksichtigung der Reso-
lution 2, die auf der im Dezember 1995 in Genf abgehalte-
nen sechsundzwanzigsten Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Konferenz verabschiedet wurde, sowie die 
Bestimmungen des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes185, die den von bewaffneten Konflikten betroffenen 
Kindern einen besonderen Schutz und eine Sonderbehand-
lung einräumen, voll einzuhalten; 

 9. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Solda-
ten oder menschliche Schilde in bewaffneten Konflikten und 
ihre Zwangsrekrutierung in Streitkräfte, sowie alle anderen 
Handlungen, die ihre Sicherheit und ihr Leben bedrohen; 

 10. fordert den Generalsekretär, den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, das Sekretariats-
Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und die anderen 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie die anderen in-
ternationalen Organisationen auf, unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen angemessene Hilfe auf dem Gebiet der So-
forthilfe, der Bildung, der Gesundheit und der psychologi-
schen Rehabilitation angedeihen zu lassen; 

 11. ermutigt den Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte in seinen Be-
mühungen um eine stärkere weltweite Bewusstseinsbildung 
und die Mobilisierung der Behörden und der Öffentlichkeit 
für den Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten 
betroffen sind, namentlich minderjährigen Flüchtlingen; 
_____________ 
190 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 

 12. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten und in 
seinem Bericht den Mädchen unter den Flüchtlingen beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. 

RESOLUTION 56/137 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/578, Ziffer 18)191. 

56/137. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines 
Amtes192 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen über seine zweiundfünfzigste Tagung193 und der 
darin enthaltenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse, 

 unter Hinweis auf die seit der Einrichtung des Amtes 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
durch die Generalversammlung194 jährlich verabschiedeten 
Resolutionen über seine Tätigkeit, 

 mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar seit seinem Amtsantritt 
im Januar 2001 unter Beweis gestellt hat, und mit Lob für 
die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbereitschaft, die die 
Mitarbeiter und Durchführungspartner des Amtes des Hohen 
Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bewei-
sen, 

_____________ 
191 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Barbados, 
Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsua-
na, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, 
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Honduras, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, 
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, 
Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Se-
negal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lu-
cia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, Tschad, 
Tschechische Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezue-
la, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritanni-
en und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
192 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 12 (A/56/12). 
193 Ebd., Beilage 12A (A/56/12/Add.1). 
194 Resolution 428 (V). 
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